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Winzerverein Munzingen 
erhält 

Ehrenpreis des Badischen Weinbauverbands 
  
Der Winzerverein Munzingen erhält bei der 
Prämierungsfeier des Badischen Weinbau-
verbands in Offenburg -dem höchsten Fei-
ertag der Badischen Winzer- den Ehrenpreis 
für das beste Prämierungsergebnis am Tuni-
berg. 
Es ist dies das zweite Mal in der Geschichte 
des Winzervereins Munzingen, dass seine 
Weine so eine hohe Auszeichnung erhalten. 
Diese verdanken wir der ausgezeichneten 
Arbeit unserer Winzer im Rebberg, die Tag 
für Tag und Jahr für Jahr den immer wieder 
neuen Herausforderungen und Anforderun-
gen der Natur, des Wetters, Klimas usw. mit 
großer Anstrengung begegnen und diese 
auch mit Ihrer Händearbeit meistern. Auch 
international setzt sich immer mehr durch: 
Gute Weine brauchen Handarbeit. Dazu 
kommen dann das Können der Kellermeister 
im Badischen Winzerkeller - stellvertretend 
für das ganze Team dürfen wir Jörg Wiede-
mann (Kleingebindekeller) nennen. Er zu-
sammen mit Ottmar Ruf (Großgebindekel-
ler) haben unsere Weine zu diesen herrlichen 
Tropfen ausgebaut. Auch ihnen danken und 
gratulieren wir. Auch sie wurden wiederum 
mit dem Ehrenpreis als beste Kellermeister 
Badens ausgezeichnet. Die Winzer liefern 
hochwertige Trauben, unsere Kellermeister 
verarbeiten sie zu perfekten Weinen. 

Mit insgesamt 23 Goldenen und 3 Silber-
nen Preisen wurden die Munzinger Weine 
ausgezeichnet. Ein herausragendes Ergebnis 
für die Weine des Winzervereins! 
Insgesamt wurden nur 15 Betriebe in Baden 
mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Wir 
freuen uns sehr und sind stolz Mitglied die-
ser hochrangigen Gruppe zu sein. 
  
Für den Vorstand 
KH Maier 



Seite 2 Donnerstag, 30. November 2017 MUNZINGEN

Mitteilungen der 
ORTSVERWALTUNG

Betriebsausflug Ortsverwaltung   
Wie bereits in den letzten Munzinger Nachrichten angekündigt, 
ist die Ortsverwaltung  
  

am Dienstag, 05. Dezember 2017, 
ganztägig geschlossen. 

  
In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an die je-
weiligen Fachämter 
(Stadtverwaltung Freiburg Tel.:0761-201-0). 
  
In Pass- und Ausweisangelegenheiten steht Ihnen das Bürgeramt 
der Stadt Freiburg unter der Rufnummer 0761-201-5632 zur Ver-
fügung.   
  
Ihre Ortsverwaltung 

  
 

Vorabinfo: 

Brennholz aus dem Mooswald   
Liebe Brennholzkunden, 
am Montag,18.12.2017 findet um 19.00 Uhr im Rathaus in Opfin-
gen die Versteigerung für die Flächenlose bzw den Schlagraum für 
die Tuniberg-Stadtteile Munzingen, Opfingen und Tiengen statt. 
Die zu versteigernden Lose wurden in einer Liste erfasst, die ab 
Montag, 11.12.17 in den 
Rathäusern in Munzingen, Opfingen und Tiengen eingesehen wer-
den kann. Weiterhin hängt eine Waldkarte aus, auf der Sie sich einen 
Überblick über die angebotenen Lose verschaffen können. 
Die Lose sind im Wald entsprechend gekennzeichnet, sodass Gele-
genheit besteht das Holz zu besichtigen. Bitte beachten Sie, dass wir 
in diesem Jahr in erster Linie Esche geschlagen 
haben. Diese sind stark vom Eschentriebsterben geschädigt und 
wurden größtenteils aus Sicherheitsgründen bereits mit Mitarbei-
tenden des Forstamts gefällt. 
  
Ablauf der Versteigerung: 
An der Versteigerung teilnehmen dürfen nur Bürger der Freiburger 
Tuniberg-Ortsteile, die 
einen Motorsägenschein vorweisen können. 
Die Lose werden zur Versteigerung nacheinander zum Anschlags-
preis/Ster aufgerufen. 
Das aufgerufene Los wird jeweils durch Hochhalten der Hand bebo-
ten. Bei mehreren Geboten erhöht der Versteigerer den Anschlags-
preis in Schritten von 1 € pro Ster. 
Der Zuschlag erfolgt auf das höchste Gebot. 
Sie geben anschließend Ihre Daten an und erhalten einen Erlaubnis-
schein zur Brennholz- Selbstwerbung. 
  
Bezahlung: 
Die Bezahlung erfolgt nach Aufmaß in € pro Ster. Bitte setzen Sie sich 
sobald Sie fertig sind mit mir in Verbindung damit das Holz abge-
rechnet werden kann. Spätestens bis Ende April 2018 ist das Holz zu 
bezahlen. 
  
Sonstige Informationen: 
Sollte jemand bei dieser Versteigerung nicht zum Zuge kommen, die 
Vergabe des liegenden Holzes (Schlagraum) erfolgt im Januar, unter 
anderem im Rahmen der Opfinger oder der Waltershofener Holzver-
steigerung. Wer kein Holz selber machen möchte oder die Vorausset-
zungen hierzu nicht erfüllt, kann Brennschichtholz bzw. Brennholz 
lang am Weg zu kaufen. Dies wird ebenfalls bei der Versteigerung in 
Opfingen am 13.01.2018 sowie in Waltershofen am 27.01.2018 an-
geboten. 
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Ärztlicher Notdienst
Notfallpraxis für Erwachsene Tel. 0761 8099800
Medizinische Uniklinik: Hugstetterstraße 55, Freiburg
Kinderärztl. Notfallversorgung       NEU  01805 19292300

Notdienstbereitschaft der Apotheken
Die nächstgelegene dienstbereite Apotheke erfahren Sie
kostenfrei unter folgenden Telefonnummern:
Festnetz: 01805 002963; Mobiltelefon: 0137 888 22 833

Hilfe in Not - Wichtige Rufnummern
Notruf Notarzt / Polizei 110
Notruf Feuerwehr 112
DRK - Retungsdienst / Notfallrettung 112 oder 19222
Unfallrettungsdienst /
Krankentransporte 19222 vorwahlfrei
Polizeiposten Freiburg-Rieselfeld, 
Rieselfeldallee 39b Tel.: 0761 4768700
montags bis freitags: 7.30 - 16.30 Uhr erreichbar.
Außerhalb dieser Zeiten - 
Polizeirevier Freiburg-Süd Tel. 0761 8824421
Polizei Freiburg 0761 8820
Störungsmeldungen
Badenova 0800 2767767
Giftnotrufzentrale 0761 19240
Umwelttelefon 0761 2016107
Tierkörperbeseitigung 0761 506706
Telefonseelsorge 0800 1110111
(vertraulich, anonym, kostenfrei, rund um die Uhr)
Krebs-Info-Telefon Kaiserstuhl Tel.: 07665 3745
Mo./Di. + Do./Fr., 15.00 - 18.00 Uhr
Landwirtsch. Betriebshelferdienst Südbaden (St. Ulrich)
Tel.: 07602/910126 Frau Löffler, Einsatzleitung
Tel.: 07664/408190 Herr Fichter, Betreuung
SOS werdende Mütter e.V. 0163  3151885

Pflegedienste und Hebammen
Evangelische Sozialstation Team Tuniberg
Tel. 07664/3057, Fax 07664/912000
Nachbarschaftshilfe und Betreuungsgruppe:
Tel. 07664/5043755, Fax 07664/5043754
Jasmin Pflegedienst  Tel.: 07664-4054052 / 
www.jasmin-pflegedienst.de

Schule/ Kindergarten/Senioren
Lindenbergschule (Grundschule)  Tel.: 07664 4089810
Schülerbetreuung der Lindenbergschule:  0157 533 593 56 
Städt.Kiga Sonnengarten  Tel.: 1243
Kath.Kiga St.-Erentrudis  Tel.: 3122
KITA „Kleiner Sonnengarten“, Beim Steinernen Kreuz 3, 
Tel.: 07664/4029269. Genaue Informationen unter 0761/201-8310
Seniorentreff; Altenwerk:
Maria Kanstinger  Tel. 07664 5401

Notdienste/ 
Serviceadressen 

Donnerstag, 30.11.2017 
Bad Apotheke, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 23, Tel: 07633 92840   
Sonntag, 3.12.2017 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen 
Freiburger Str. 20, Tel: 07633 150150   
Dienstag, 5.12.2017 
Rebland-Apotheke, Wolfenweiler 
Basler Str. 24, Tel: 07664 6371
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Einladung zur Ortschaftsratssitzung 
am Donnerstag, 07. Dezember 2017 um 18:30 Uhr (vorgezogen) 
im Bürgersaal der Ortsverwaltung Munzingen stattfindenden öffent-
lichen Sitzung des Ortschaftsrates ein.
 
T a g e s o r d n u n g 
1.  Frageviertelstunde 
2.   Eigenbetrieb mit Bestattungsdienst hier: - Kalkulation der Fried-

hofsgebühren 2018/2019 - Fortschreibung der Finanzplanung für 
die Wirtschaftsjahre 2017 – 2021 - Bericht über die aktuelle Ent-
wicklung des Betriebes Drucksache G-17/198 

3.   Erhöhung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen hier: 
Änderung der Richtlinien zur Förderung von Kindertagesein-
richtungen in Freiburg i.Br. vom 28.04.2015, zuletzt geändert am 
02.05.2017 Drucksache G-17/009 

4.  Beratung über nachfolgenden Bauantrag 
 a)   Baugenehmigung (§ 49 LBO) Anbau eines Wohnhauses an 

das bestehende Bürogebäude, Neubau einer Doppelgarage 
in 79112 FR-Munzingen, Weinstr. 5b, Flurstück 155/0 

5.   Antrag zur Vergabepraxis bei Pflegeaufträgen für Ausgleichsflä-
chen auf der Gemar-kung Munzingen 

6.   Verschiedenes: Verabschiedung des in den Ruhestand wechseln-
den Hausmeisters Roland Weigl.

Evtl. noch bis zu 3 Tagen vor Sitzungsbeginn eingehende Bauanträ-
ge oder Ergänzungen bzw. Nachträge werden durch Aushang an der 
Informationstafel der Ortsverwaltung ortsüblich bekannt gegeben. 
 
H a s e n f r a t z,    Ortsvorsteher 
 
 
 

Amtliche
BEKANNTMACHUNGEN

Zu verschenken: 
1 Grundig Röhren Farbfernsehen 55 cm mit Fernbedienung 
Telefon: 07664-4027907 

  
 

MÜLLENTSORGUNG

Müllabfuhr in der aktuellen Woche (KW 48)   
Bitte beachten Sie, dass die Leerung der grünen Tonnen, 
sowie der gelben Säcke nur 14-tägig erfolgt. Die graue Tonne wird-je 
nach Haushalt- wöchentlich bzw 14-tägig geleert. 
Informationen hierzu, sowie die vorgegebenen Abfuhrtermine fin-
den Sie im Abfallkalender 2017. Dieser ist bei der Ortsverwaltung 
Munzingen erhältlich, oder unter: www.abfallwirtschaft-freiburg.de 

Kindergarten

Wir suchen für unseren Kath. Kindergarten  
St. Erentrudis...  

...zum 01.01.2018 
eine/n Erzieher/in (90%) 
eine/n Erzieher/in (45%) 

  
Wenn Sie unser Team mit Ihrer aufmerksamen, kooperativen und 
herzlichen Art unterstützen wollen, dann freuen wir uns auf Ihre in-
teressante und aussagekräftige Bewerbung. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen www.facebook.com/kindergar-
ten.st.erentrudis und die Kindergartenleiterin, Frau Vögele, unter 
07664/3122 zur Verfügung.
Bewerbungen senden Sie bitte an: Kath. Kindergarten St. Erentru-
dis, Kaplaneigasse 6, 79112 Freiburg,  kigast.erentrudis@t-online.de  
  
  

Mitteilungen der SCHULEN

Lindenberg-Grundschule 
Die Lindenbergschule informiert  
Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2018/2019 
Mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 werden alle Kinder schul-
pflichtig, die bis zum 30. September 2018 das sechste Lebensjahr 
vollenden. Bei vorzeitigen Einschulungen ist eine Absprache mit 
dem Kindergarten und der Schulleitung erforderlich. 
Die Anmeldung der Schulanfänger findet am Donnerstag, 7. De-
zember 2017 jeweils in den mitgeteilten Zeiten in der Lindenberg-
schule statt. Bei der Anmeldung sollte das schulpflichtige Kind dabei 
sein. Bitte bringen Sie 
- eine Kopie der Geburtsurkunde 
- ein aktuelles Foto 
- den ausgefüllten Anmeldebogen 
- das Migrationsschreiben ausgefüllt 
mit. 
Kinder, die im Vorjahr  vom Schulbesuch zurückgestellt  wurden, 
müssen erneut angemeldet werden. 
Der Einschulungstag für die Schulanfänger ist voraussichtlich 
Samstag, der 15. September 2018 um 10.00 Uhr. 
  
I. Liebau 
Rektorin 
 
 
 

VEREINSMITTEILUNGEN

Kunstschule
Am Mittwoch den 13.12. 2017 um 19.00 Uhr 
möchten wir Sie alle herzlich zum Modul- Abschluss der Edith Mary-
on Kunstschule im Dorfgraben 1-3 einladen 
Es sind Werke aus den Modulen: 
„Holzbearbeitung“ und „Haut und Substanz““ zu sehen. 
  
Wir freuen uns auf Sie!   
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüße 
Annette Marschall 
Edith Maryon Kunstschule Freiburg 
Dorfgraben 1-3, 79112 Freiburg-Munzingen 
Telefon +49 (0) 7664 4803 
www.bildhauer-kunststudium.com 

Vorab-Info: 
Öffnungszeiten der Ortsverwaltung zwischen den Jahren  
Bitte beachten Sie, dass die Ortsverwaltung Munzingen von 
Mittwoch, den 27.12.2017 bis einschließlich Montag, 
01.01.2018 geschlossen ist. 
In dringenden Fällen ( z.B. vorläufige Ausweise), übernimmt das 
Bürgeramt in Freiburg, Fehrenballallee 12, (Tel.:0761/201-5631 / 
5632/ 5633 /5634), die Vertretung. 
Standesamtliche Vertretung übernimmt in dringenden Angele-
genheiten (z.B. Sterbefälle) unser Ortsvorsteher, Herr Hasenfratz, 
unter der Tel. 07664/4545. 
 
Ab Dienstag, den 02.01.2018 sind wir wieder für Sie da. 

Ihre Ortsverwaltung Munzingen 
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SPORTVEREIN

Spielmeldungen SV Munzingen   
Ergebnismeldung  
B-Junioren SG Biengen – SG Münstertal
 (in Munzingen) 8:0 
D2-Junioren FC Denzlingen 4 – SG Biengen 2 5:2 
A-Junioren SG Tuniber Süd – SG Ottoschwanden
 (in Tiengen) abgesagt 
E2-Junioren SG Tuniberg Süd 2 – FC Rimsingen 2 
 (in Munzingen) abgesagt (Wetter) 
D-Juniorinnen SG Munzingen – SG Müllheim abgesagt (Wetter) 
C-Junioren SG Wittnau – SG Tuniberg Süd 0:2 
D1-Junioren JFV Tuniberg - SG Biengen 2 5:0 
Herren 2 SV Munzingen 2 – FSV Ebringen 2 abgesagt 
  (von Gegner) 
Herren 1 SV Munzingen – FSV Ebringen abgesagt 
  (von Gegner) 
  

Vorausschau Samstag den 02.12.17 
B- Junioren SG Auggen 2- SG Biengen 16:00 Uhr 
C- Junioren SG Tuniberg Süd- SG Neuenburg 13:00 Uhr 
D1- Junioren FC Auggen- SG Biengen 12:30 Uhr
 

Vorausschau Sonntag den 03.12.17 
E2-Junioren SG Tuniberg Süd 2 – 
 FC Rimsingen 2 (in Munzingen) 12.00 Uhr 
D-Juniorinnen SG Munzingen – SG Müllheim 14.30 Uhr 
  
  
Wiederholter Einbruch beim SV Munzingen !! 
In der Nacht auf Sonntag den 19.11.17 wurde am Clubheim ein Gar-
agentor aufgebrochen und der neue Aufsitzrasenmäher gestohlen. 

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Rieselfeld oder 
die Vorstandschaft entgegen. 

Dies ist bereits der zweite Einbruch in diesem Jahr. 
Bereits im Mai wurde die Haustüre zum Clubheim gewaltsam mit 
Werkzeug aufgebrochen. 
  
   
 

GEMISCHTER CHOR 
Munzingen

Singen in Munzingen 
Der Gemischte Chor Munzingen trägt auch in diesem Jahr zusam-
men mit dem Kirchenchor St. Stephan auf dem Weihnachtsmarkt 
im Hof des Hotels Schloß Reinach am 16. und 17. Dezember, jeweils 
um 15:00 h Advents- und Weihnachtslieder vor. Der Schul- und Kin-
derchor der Lindenbergschule singt ebenfalls an beiden Tagen auf 
dem Weihnachtsmarkt – jeweils um 13:00 h. Wir wollen in die besinn-
lichen Tage einstimmen und freuen uns über interessierte Zuhörer. 
  
Gleich zu Beginn des neuen Jahres ist der Gemischte Chor beim 
Neujahrsempfang der Ortschaft in der Schloßbuckhalle am 6. Januar 
2018 zu hören. 
  
Übrigens: Der Chor freut sich immer über neue Sängerinnen und 
Sänger nach dem Motto „Singen kann jeder“ - auch für einzelne Pro-
jekte. 
  
Der Chor wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern von Munzingen 
eine frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit sowie einen 
guten Start ins neue Jahr. 
  
Der Vorstand 

WINZERVEREIN

Winzerverein Munzingen eG 
  
Trub aus Ernte 2017   
Auch in diesem Jahr wird wieder flüssiger Trub angeboten. 
Anmeldung bis spätestens 02.12.2017 in der Geschäftsstelle. 
  
Die Ausgabe findet am Dienstag, 05.12.2017 zwischen 07:00 – 16:00 
an der Annahmestation III im Winzerkeller statt. 
  
Glühweinstand    
Unser Glühweinausschank im Hof des Schloss Reinach beginnt wie-
der! 
Sie können uns ab dem 01.12.2017 jeden Freitag und Samstag ab 
18:00 Uhr dort besuchen und einen roten oder weißen Glühwein in 
geselliger Runde genießen. 
  
   
 

Kinder- und Jugendtreff 
Munzingen

Dienstag, 5.12.   
Kindertreff. 15.00-17.30 1.-4. Klasse 
Jugendclub, 18.00- 21.00 Uhr ab 13 Jahre 
  
Mittwoch, 6.12. 
Teenietreff, 16:00 – 18:30 Uhr, für Teenies ab der 4. Klasse bis zu 13 
Jahren 
  
Donnerstag 7.12. 
Kinderkino 16 Uhr , „ Wunder einer Winternacht „ (77min) ab 6 
Jahre 
Unkostenbeitrag 1€ 
Jugendclub, 18:00 – 21:00 Uhr, für Jugendliche ab 13 Jahre 
  
Kontakt: 
Kinder- & Jugendtreff Munzingen 
St. Erentrudisstr. 21, 79112 FR - Munzingen 
Telefon: 07664 – 40 54 950 
www.kjtm.de 

Träger: 
Kinder- & Jugendarbeit Tuniberg e.V. 
Am Sportplatz 12, 79112 FR - Opfingen 
Telefon: 07664 - 50 08 33 
Fax: 07664 – 50 08 44 
www.kjat.de 
    

  

Senioren-Wandergruppe – Weihnachtsmarkt in 
der Ravennaschlucht   
Die Senioren-Wandergruppe des Altenwerks St.-Stephan besucht 
am Samstag den 09.12.2017 den Hochschwarzwälder Weihnachts-
markt in der Ravennaschlucht/Höllsteig. (geöffnet von 14.oo Uhr bis 
21.oo Uhr) 
Wir fahren mit Bus und Bahn bis Bahnhof Himmelreich , und dann 
von dort mit einem Gratis-Bus direkt zum Weihnachtsmarkt. 
Kosten: Eintritt € 4,oo (ab 20 Personen € 3,oo) Hin- und Rückfahrt: 
ca. € 5,oo 
 
Abfahrt: Apotheke Munzingen 13.17 Uhr - Ankunft Höllsteig ca. 
14.30 Uhr 
In Munzingen werden wir wieder um ca. 19.oo Uhr zurück sein. 

Anmeldungen sind bis incl. 06.12.2017 bei mir persönlich möglich, 
unter der Tel.-Nr. 4881 oder auch per e-mail: hestraub@gmx.de  
Heinz Straub, (Wanderführer) 
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VDK

Beratung im Sozialrecht: 
Die Sprechtage der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH in Freiburg fin-
den Montags statt von 08.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr in der 
VdK-Servicestelle in der Bertoldstraße 44 (Aufzug vorhanden). 
Die Beratung und rechtliche Vertretung umfasst die Rechtsgebiete 
aller gesetzlichen Sozialversicherungen (Kranken-, Unfall-, Renten-, 
Arbeitslosen und Pflegeversicherung). 

Ebenso werden Mitglieder sowohl im Schwerbehinderten- und so-
zialen Entschädigungsrecht als auch in der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende und im Alter vertreten. 
Eine vorherige Terminvereinbarung unter Tel. 0 76 1 / 50 44 9-0 
ist erforderlich. 
 
 
 

Kirchliche NACHRICHTEN

Katholische Kirchengemeinde  
Freiburg-Tuniberg  
  
Gottesdienstordnung vom 02.12. – 10.12.2017 

Pfarrer Andreas Mair 
Zuständiges Pfarramt: 79112 Munzingen, St. Erentrudis-Str. 35 
Telefon 0 76 64 / 4 02 98-0; Fax 4 02 98-18 
E-mail: info@kath-tuniberg.de 
Internet: www.kath-tuniberg.de 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros in Munzingen: 
Montag von 10.00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr 
Mittwoch von 10.00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag von 10.00 bis 12:00 Uhr  
Gemeindereferentin Heidrun Vigor 
Sprechzeiten Donnerstag zwischen 16.00 und 18.00 Uhr 
Telefon: 07665 / 6431 
E-mail: Peterundpaul.waltershofen@t-online.de 
Diakon Wolfgang Kanstinger, Tel. 07664/5401 
Kindergarten St. Erentrudis (Mu) Tel. 07664/3122 
Kindergarten St. Elisabeth (Wa)  Tel. 07665/7956 
Bei Fragen rund um die Ministranten: minis-tuniberg@web.de 
Seelsorge-Rufbereitschaft  (rund um die Uhr, kostenfrei) 
- Notfall / seelsorgerisches Anliegen: 0800 40 44 333 77 
- Beratung in Lebenskrisen: 0800 111 02 22 
  
  
Beichtgelegenheit nach Vereinbarung 
  
Samstag, 02.12. 
17.00 Glocken läuten den ersten Adventssonntag ein 
18.30 Eucharistiefeier (St. Peter und Paul, Wa) 
musikalisch mitgestaltet vom Männergesangverein Waltershofen 
Wir beten für Johannes Thoma und für Manfred Huber 
  
Sonntag, 03.12. 
10.30 Festgottesdienst zum St. Nikolaus-Patrozinium (Opf) 
Mit Liedbeiträgen von Capella Nova 
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir herzlich ein zu ei-
nem Stehempfang mit Wein und Hefezopf in der Kirche. Wir 
freuen uns über Ihr Bleiben. 
Die Ministranten verkaufen Linzertorten und Gebäck zugunsten 
der Romwallfahrt 2018 
18.30 Auszeit mit Jesus (St. Stephan, Mu) 
  
Montag, 04.12. 
19.00 Eucharistiefeier (St. Nikolaus, Opf) 

Dienstag, 05.12. 
18.00 Rosenkranzgebet (St. Stephan, Mu) 
18.30 Bündnismesse der Schönstattmüter (St. Stephan, Mu) 
19.00 offene Kapelle (St. Bartholomae Kapelle in St. Nikolaus) 
entfällt 
  
Donnerstag, 07.12. – Heiliger Ambrosius, Bischof von Mailand - 
18.00 Rosenkranzgebet (St. Peter und Paul, Wa) 
18.30 Eucharistiefeier (St. Peter und Paul, Wa)l 
  
Freitag, 08.12. – Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria - 
18.30 Eucharistiefeier (Mu, Pfarrhaus, Oratorium) 
  
Samstag, 09.12. 
17.00 Glocken läuten den zweiten Adventssonntag ein 
18.30 Eucharistiefeier (St. Stephan, Mu) 
Wir beten für Frieda und Max Lang, für Maria und Stefan Wangler, für 
Matilde und Hermann Fischer und für Hermann Scherer; für Johanna 
und Karl Heiny, für Erwin Heiny und Ida Heiny und für Karl und Berta 
Männer 
Nach dem Gottesdienst verkaufen die Ministranten Linzertorten 
und Gebäck 
  
Sonntag, 10.12. 
09.00 Eucharistiefeier (St. Peter und Paul, Wa) 
10.30 Eucharistiefeier (St. Nikolaus, Opf)  
10.30 Kindergottesdienst (St. Stephan, Mu) 
18.30 Auszeit mit Jesus (St. Stephan, Mu) 
  
  
Bitte beachten: 
Der Rosenkranz am 1. Dezember 2017 wird von der Waldkapelle 
in die Pfarrkirche St. Peter und Paul verlegt 
    
  

Der Kindergottesdienst am 3. Dezember 
in Opfingen muss leider entfallen. 

  
  
  
Adventsabend der Frauen 
Zu einem Adventsabend am Mittwoch, dem 13. Dezember 2017, 
lädt der “Arbeitskreis Frauen“ alle Frauen und Frauengruppen der 
Kath. Kirchengemeinde Tuniberg ganz herzlich ein. 
 
Nach einer „ Einstimmung in den Advent“ besteht die Möglichkeit, 
- bei Glühwein, Tee, Früchtebrot und kleinen Leckereien, – miteinan-
der ins Gespräch zu kommen und unsere neue Gemeindereferentin, 
Frau Vigor, kennen zu lernen.   
Beginn: 19.00 Uhr   
Ort: Pfarrzentrum in Munzingen, Kaplaneigasse 6 (Kindergarten-
gebäude) 
  
Auf ihr Kommen freuen sich: 
Heidrun Vigor - Gemeindereferentin 
Maria Schmutz – Frauenbund (KDFB) Opfingen 
Margareta Männer - Frauenkreis Munzingen (kfd) 
Ulla Lederer - WGT-Team 
    
    
Krippenspiel in Munzingen 
Hast Du Lust beim Krippenspiel mitzuwirken? 
Wir suchen Kinder, die Freude haben, den Weihnachtsgottesdienst 
mitzugestalten. 
Zur Probe treffen wir uns am:   
Dienstag, 12. Dezember, 15.00 – 16.00 Uhr/Probe des Krippenspiels 
/ Kirche Munzingen 
Dienstag, 19. Dezember, 15.00 – 16.30 Uhr/Probe des Krippenspiels 
/ Kirche Munzingen 
Mittwoch, 20. Dezember, 15.00 – 16.30 Uhr/Probe des Krippenspiels 
/ Kirche Munzingen 
Samstag, 23. Dezember, 15.00 – 16.30 Uhr/Probe des Krippenspiels / 
Kirche Munzingen 
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Die Kinderkrippenfeier ist am Sonntag, 24. Dezember um 16.00 Uhr 
in der Kirche St. Stephan in Munzingen. 
  
Wir freuen uns auf dein Kommen 
das Vorbereitungsteam   
  
Für die Krippenfeier suchen wir Eltern, die sich gerne bei den Proben 
(in der Kirche) und der Vorbereitung des Krippenspiels engagieren. 
Falls Sie Interesse haben, sprechen Sie mich bitte an. 
Heidrun. Vigor, Tel. 07665-6431, 
Email: peterundpaul.waltershofen@t-online.de 
     
  
Adventliche Orgelmeditation mit Dompfarrer Wolfgang Gaber 
Donnerstag, 7. Dezember, 15.30 spielt Dompfarrer Wolfgang Gaber 
wieder an den 4 Orgeln des Freiburger Münsters seine traditionelle 
adventliche Orgelmeditation. 
Der Erlös fließt seit über 35 Jahren der Suppenküche Lemberg zu, 
der Partnerstadt Freiburgs, der Freiburger Tafel und der Pflasterstube 
für Menschen in Not. 
    
  
Ökumenische Atempause im Advent   
Andachten am Mittwoch 6.12. und 20.12.2017 in der Ev. Kirche 
Tiengen 
Auch in diesem Jahr wollen wir die schöne Tradition der letzten Jah-
re fortsetzen und an den beiden genannten Mittwochabenden im 
Advent in der Evangelischen Kirche in Tiengen eine kleine Abendan-
dacht zum Innehalten und Kraftschöpfen in der hektischen Vorweih-
nachtszeit feiern. 
Die erste Andacht ist am Mittwoch, 06.12.17, um 19.00 Uhr, sie wird 
vom katholischen Kirchenchor St. Stephan Munzingen gestaltet. 
Am Mittwoch, 13.12.17 laden wir zur besinnlichen Taizé-Andacht um 
19.00 Uhr nach Opfingen in das Gemeindehaus, Unterdorf 8 ein. 
    
  
Ökumenische St. Nikolaus-Vesper 
Zum Gedächtnis des Heiligen Nikolaus von Myra 
Der Ökumenische Arbeitskreis Ostkirchen und die Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen und Gemeinden in Freiburg (ACK) laden 
zur ökumenischen St. Nikolaus-Vesper ein. Die adventliche Liturgie 
nimmt Formen aus den orthodoxen, katholischen und reformato-
rischen Traditionen auf. Beteiligt sind die Chöre der rumänischen, 
griechischen und serbischen orthodoxen Gemeinden. 
Dienstag, 5. Dezember, 18 Uhr 
in der Kirche Maria Schutz, Schützenallee 16 
  
   
Evangelische Kirche in Freiburg Predigtbezirk 
Tiengen und Munzingen    
Pfarramt: 79112 Tiengen, Alte Breisacher Straße 5-7, 
Tel: 1719, Fax: 408128, 
E-Mail: ekiti@web.de, 
www.evangelische-pfarrgemeinde-tuniberg.de 
Pfarrerin Stefanie Steidel: Termine nach Vereinbarung 
Pfarramtsbüro Fr. Schillinger: Montag, Dienstag u. Donnerstag von 
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Evangelischer Kindergarten, Tel. 5042225 
Gruppen und Kreise: Information über das Pfarramt 
  
Wochenspruch 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. 
(Sacharja 9,9) 
  
Gottesdienst u. Andacht 
  
Sonntag, 03.12.2017 - 1. Sonntag im Advent 
10.00 Uhr  Gottesdienst zum 1. Advent, Ev. Kirche Tiengen, 

Pfrin Steidel, 
  Es wirken die Kinder und das Team vom Ev. Kinder-

garten mit. 

Mittwoch, 06.12.2017 
19.00 Uhr  Ökumenische Atempause im Advent – Abendan-

dacht zum Mitbeten und Mitsingen, Ev. Kirche Ti-
engen,  

  gestaltet vom Katholischen Kirchenchor St. Ste-
phan Munzingen 

  

Veranstaltungen, Gruppen, Informationen 
  
Samstag, 02.12.2017 
10.30 Uhr Krippenspielprobe  in der Ev. Kirche, Tiengen 
  
Montag, 04.12.2017 
14.00 Uhr  Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz im Ev. 

Gemeindehaus Tiengen.   
  Nach vorheriger Info und Anmeldung unter Tel.  

07664 - 5043755. 
  
Dienstag, 05.12.2017 
09.30 Uhr Krabbelgruppe 0-2 Jahre  im Ev. Gemeindehaus
  Tiengen 
  Offene Kapelle fällt aus wegen Nikolausfeier für Kinder 

und Familien vom St. Nikolausverein. 
  
Mittwoch, 06.06.2017 
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht im Ev. Gemeindehaus 
 Tiengen 
  
Donnerstag, 07.12.2017 
20.00 Uhr Kreativtreff im Ev. Gemeindehaus Tiengen 
  
Freitag, 08.12.2017 
15.00 Uhr Begegnungscafé  im Ev. Gemeindehaus Tiengen 
16.30 Uhr Pfadfindergruppenstunde  im Ev. Gemeindehaus 
 Tiengen 
  

Besinnlicher Adventsnachmittag – Herzliche Einladung 
Am Sonntag, 03.12.2017 um 15.00 Uhr wollen wir gemeinsam in 
gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen in den Advent starten und 
laden alle hierzu herzlich in das Evang. Gemeindehaus Tiengen ein. 
Musikalisch wirken die Flötenkinder und ein Bläserensemble des 
Musikverein Tiengen mit. 
Kuchenspenden sind willkommen. 
  

Ökumenische Atempause im Advent   
Andachten am Mittwoch 6.12. und 20.12.2017 in der Ev. Kirche 
Tiengen 
Auch in diesem Jahr wollen wir die schöne Tradition der letzten Jah-
re fortsetzten und an den beiden genannten Mittwochabenden im 
Advent in der Evangelischen Kirche in Tiengen eine kleine Abendan-
dacht zum Innehalten und Kraftschöpfen in der hektischen Vorweih-
nachtszeit feiern. 

Die erste Andacht ist am Mittwoch, 06.12.17, um 19.00 Uhr, sie wird 
vom katholischen Kirchenchor St. Stephan Munzingen gestaltet. 
Am Mittwoch, 13.12.17 laden wir zur besinnlichen Taizé-Andacht um 
19.00 Uhr nach Opfingen in 
das Gemeindehaus, Unterdorf 8 ein. 
  

Ökumenische St. Nikolaus-Vesper 
Zum Gedächtnis des Heiligen Nikolaus von Myra 
Der Ökumenische Arbeitskreis Ostkirchen und die Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen und Gemeinden in Freiburg (ACK) laden 
zur ökumenischen St. Nikolaus-Vesper ein. Die adventliche Liturgie 
nimmt Formen aus den orthodoxen, katholischen und reformato-
rischen Traditionen auf. Beteiligt sind die Chöre der rumänischen, 
griechischen und serbischen orthodoxen Gemeinden. 

Dienstag, 5. Dezember, 18.00 Uhr in der Kirche Maria Schutz, Schüt-
zenallee 16, Freiburg. 



MUNZINGEN Donnerstag, 30. November 2017 Seite 7

Aus der  
Nachbarschaft

 

 
  
Jahreskonzert des Musikvereins Opfingen   
Wir laden Sie sehr herzlich zu unserem Jahreskonzert am Samstag, 
02.12.2017 um 19.30 Uhr in die Tuniberghalle Opfingen ein. 
Unter dem Motto „Blue Vegas“ bietet der Musikverein und die Ju-
gendkapelle viele spannende, musikalische Facetten für einen inte-
ressanten und 
unterhaltsamen Abend. Besuchen Sie uns am 02. Dezember in der 
Tuniberghalle. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 6 
€, an der Abendkasse 8 €. 
Sie sind in den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich (Jepp’s Hoflä-
dele und Obst- und Weinhof Walter). 
Wir freuen uns auf Sie, 
der Musikverein Opfingen e.V. und dessen Jugendkapelle 
(www.mv-opfingen.de) 
  
   
 
Opfinger Theateraufführung 
 am Dienstag, den 26. Dezember 2017 
Auf Los geht’s los - sichern Sie sich die beste Plätze in der Opfinger 
Tuniberghalle. 
Der Kartenvorverkauf mit Platzreservierung beginnt am 
Sa. 02.12.2017 im „Opfinger Lädele“ 
Vorverkaufspreis 7,- €, Abendkasse 8,- €., Beginn 19:00 Uhr (Einlaß 
18:00 Uhr). 
Diesjähriger Veranstalter ist das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Op-
fingen – Waltershofen. 

„ Mamas neuer Mann
 oder wenn alte Scheunen brennen“, 

ein spannendendes und heiteres Lustspiel in 3 Akten, gespielt von 
der bekannten Opfinger Theatergruppe. 
Anschließend erstklassige Stimmungsmusik mit dem Pianist, Sänger 
und Entertainer „Haras Fyre“. 

Für Bewirtung wird nach Rotkreuzmanier bestens gesorgt sein. 
Die zweite Theateraufführung veranstalten wir am Samstag, den 
06. Januar 2018 (Dreikönig), 
Beginn 15:30 Uhr, Einlaß 14:30 Uhr (kein Vorverkauf ). 
    
 
 

Skiclub Tuniberg-Hausen e. V. 
Hallo Skifahrer, Snowboarder und Sportler, 
Am Dienstag, den 19.12.2017 findet statt unserer Gymnastik und 
dem Volleyball-Training unsere Weihnachtsfeier in den Nebenräu-
men der Möhlinhalle statt. Beginn ist um 19.30 Uhr mit einem Gläs-
chen Sekt. 

Bitte denkt an ein kleines Geschenk im Wert von 5 Euro pro Person 
und einen Beitrag zur Verpflegung (Häppchen, Fingerfood, Dessert, 
Getränke und eigenes Geschirr). 
Die Vorgabe ist, dass nur Geschenke mitgebracht werden dürfen, die 
man sich selbst auch schenken würde. 

Für den Start in den Winter Anfang 2018 haben wir folgende Skiaus-
fahrten geplant:
•	 Samstag, den 20.01.2018 nach Adelboden
•	 Samstag, den 03.02.2018 nach Grindelwald
•	 Skisafari über das Wochenende 16. - 18.02.2017 nach Öster-

reich mit Après Ski-Gaudi
 
Die Tagesfahrten starten mit dem Bus in Hausen an der Möhlinhal-
le. Genaueres könnt ihr auf unserer Website www.skiclub-hausen.de 
erfahren. Anmelden könnt ihr euch über die Kontaktdaten auf unse-
rer Website. Sofern genügend Plätze zur Verfügung stehen, können 
auch Nichtmitglieder an den Ausfahrten teilnehmen. 
Euer  Skiclub Tuniberg-Hausen e.V. 
 
 

 
WAS NUN HERR KOMMISSAR? 
Präventionstipps der Woche Ihrer Polizei 
zum Thema „Einbruchschutz“ 
UNSERE FAKTEN: 	Wohnungseinbrecher	scheuen	den	direkten	Kontakt	
mit	dem	Wohnungsinhaber.	Kann	ich	die	Anwesenheit	wirksam	vortäu-
schen? 
  
UNSERE TIPPS: 
Geeignet hierfür sind bspw. Licht im Haus (insbesondere im Ober-
geschoss), Fernsehsimulator, Geräusche/Radio in Wohnungen 
und Abstellen von Fahrzeugen im Eingangsbereich/Carport. 
Dies ersetzt jedoch nicht die mechanische Sicherung von Fenstern 
und Türen. 
  
UNSER ANGEBOT: Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Po-
lizeipräsidiums Freiburg bietet eine kostenlose und neutrale siche-
rungstechnische Beratung vor Ort an. 
Terminvereinbarung: Tel 0761/29608-25 
  
Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihre Polizei 
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Gewerbeschule Breisach   
Informationsveranstaltung 14. Dezember 2017 um 18:00 Uhr 
Technisches Gymnasium 
Profilfach Mechatronik 
  
 
Zweijährige Berufsfachschule 
Elektrotechnik/Fahrzeugtechnik 
Anmeldezeitraum: 1. Februar bis 1. März 2018 
  
Grüngärtenweg 10 
79206 Breisach 
Tel: 07667 / 91970 
E-Mail: gwb@breisgau-hochschwarzwald.de 
www.gewerbeschule-breisach.de 
  
Am 14.12.2017 ab 18 Uhr informiert die Gewerbeschule Breisach 
im Grüngärtenweg 10 in Breisach über ihre allgemeinbildenden 
Schulformen. 
Die Gewerbeschule Breisach ist ein Kompetenzzentrum fahrzeug-
technischer Berufe nahe der Grenze zu Frankreich. An der Schule 
beheimatet sind neben zahlreichen Ausbildungszweigen auch allge-
meinbildende Schularten wie die zweijährige Berufsfachschule (2BF) 
oder das dreijährige Technische Gymnasium (TG). 

Für die Schülerinnen und Schüler der 2BF stellt die Fahrzeugtech-
nik oder die Elektrotechnik ein Kernfach dar; nach ihrem Abschluss 
haben sie den mittleren Bildungsabschluss (früher „mittlere Reife“) 
und sind willkommene Azubis im Kfz- bzw. Elektro-Bereich. Außer-
dem kann der Schulbesuch als erstes Ausbildungsjahr angerechnet 
werden. 

Im TG erreichen die Schüler nach 3 Jahren die Hochschulreife („Abi-
tur). Das Profilfach am TG ist „Mechatronik“, ein Zusammenspiel aus 
Mechanik, Elektrotechnik und IT-Technik. Dieses Fach legt ein solides 
Fundament für viele ingenieurswissenschaftliche oder informations-
technologische Studiengänge. 

Nach den informierenden Vorträgen können die Örtlichkeiten be-
sichtigt werden. Außerdem stellen Schüler und Lehrer ihre Projekt-
arbeiten der letzten Jahre vor. 
  

   

Johanniter 
Terminankündigung 
Ob Berufseinstieg oder qualifizierte Nebentätigkeit: Betreuungsas-
sistenten haben gute Zukunftsmöglichkeiten 

Informationsnachmittag am 06. Dezember 2017 bei den Johannitern   
Freiburg – Besonders von Demenz betroffene Menschen benötigen 
viel Zeit und Zuwendung. In stationären Pflegeeinrichtungen gibt es 
dafür speziell ausgebildete Betreuungsassistenten. Sie unterstützen 
demenzkranke Menschen in ihren Alltagsaktivitäten, aktivieren und 
fördern den Austausch mit anderen Menschen und ermöglichen so 
mehr Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.   

Bei den Johannitern in Freiburg beginnt im März 2018 ein neuer 
Lehrgang „Qualifikation zum/zur Betreuungsassistent/in“. Er richtet 
sich an Frauen und Männer, die in der qualifizierten Betreuung von 
Demenzerkrankten tätig werden möchten. Wer bereits in der Pflege 
tätig ist, kann eine interessante Zusatzqualifikation erwerben. Der 
Lehrgang der Johanniter ist aus diesem Grund berufsbegleitend 
konzipiert. Erwerbstätige können außerdem von der Bildungsprä-
mie des Europäischen Sozialfonds profitieren und für ihre berufliche 
Weiterbildung eine finanzielle Förderung erhalten. 
  
Interessierte sind herzlich zum Informationsnachmittag am 06. 
Dezember 2017 um 14:30 Uhr in die Dienststelle der Johanniter, 
Schwarzwaldstraße 63 eingeladen. Weitere Informationen zur Quali-
fikation erhält man unter 0761 45931-0 oder im Internet unter 
www.johanniter.de/freiburg. 

Startschuss für die Johanniter-Weihnachtstrucker 
Johanniter sammeln bis 15. Dezember Hilfspakete für Menschen 
in Südosteuropa   
Freiburg - Nur noch wenige Tage, dann geht es wieder los: Am 25. 
November fällt der Startschuss für die Weihnachtstrucker-Aktion 
der Johanniter. Die Hilfsorganisation bittet auch in diesem Jahr 
wieder Privatpersonen, Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereine, 
Hilfspäckchen mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln zu 
spenden. Die Päckchen werden von ehrenamtlichen Helfern an not-
leidende Kinder, Familien, alte Menschen und Menschen mit Behin-
derung in Südosteuropa verteilt. 
  
„Viele Menschen in Südosteuropa leiden besonders in den Winter-
monaten große Not und Hunger. Oft fehlt es am Allernotwendigs-
ten“, sagt Wilhelm Salch, Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-
Hilfe e.V. in Baden. „Die Päckchen sind für viele ein echtes Stück 
Überlebenshilfe – und werden wie ein wahrer Segen in Empfang 
genommen.“ Päckchen für die Aktion können bis zum 15. Dezem-
ber jeden Donnerstag von 8:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Dienststelle 
der Johanniter, Schwarzwaldstraße 63 abgegeben werden. Andere 
Zeiten sind nach telefonischer Vereinbarung unter 0761 45931 auch 
möglich. 
  
Am zweiten Weihnachtsfeiertag starten dann rund 100 ehrenamt-
liche Weihnachtstrucker-Fahrer zusammen mit zahlreichen Helfern 
ihre mehrtägige Reise nach Albanien, Bosnien und Rumänien. An 
zentralen Verteilstellen übergeben sie die Päckchen mit Hilfe lang-
jähriger Partnerorganisationen möglichst persönlich an wirtschaft-
lich schwache Familien, Schul- und Kindergartenkinder, Menschen 
mit Behinderung, in Armenküchen sowie in Alten- und Kinderhei-
men. Für viele Menschen sind die Pakete ein kostbares Zeichen der 
Hoffnung – ein Zeichen, dass sie nicht vergessen sind in ihrer Not. 
  
Damit die Helfer am Zoll keine Probleme bekommen und die Men-
schen möglichst gleichwertige Päckchen erhalten, ist es wichtig, 
sich beim Packen genau an die Packliste zu halten. Wer möchte, 
kann eine Karte mit einem persönlichen Weihnachtsgruß beilegen. 
Die Artikel sollten in einen möglichst stabilen Karton von geeigneter 
Größe gepackt werden. 
  
Die Packliste:  
1 Geschenk für Kinder (Malbuch oder -block, Malstifte), 3 kg Zucker, 
3 kg Mehl, 1 kg Reis, 1 kg Nudeln, 1 Liter Speiseöl in Plastikflaschen, 
3 Packungen Multivitamin-Brausetabletten, 3 Packungen Kekse, 5 
Tafeln Schokolade, 500 g Kakaogetränkepulver, 2 Duschgel, 1 Hand-
creme, 2 Zahnbürsten und 2 Tuben Zahnpasta. 
  
Nicht nur mit Päckchen, auch mit Spenden kann man den Weih-
nachtstruckern unter die Arme greifen und den Transport der Pakete 
und die Koordination des Projektes unterstützen – über die Internet-
seite der Aktion, an den jeweiligen Abgabestellen oder direkt über 
folgendes Konto: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.; IBAN: DE89 3702 0500 
0004 3030 02; BIC: BFSWDE33XXX; Stichwort: Weihnachtstrucker. 
Weitere Spendenmöglichkeiten sowie Informationen zur nächstge-
legenen Sammelstelle gibt es im Internet unter www.johanniter-
weihnachtstrucker.de 
  
Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. steht in der Tradition des evangeli-
schen Johanniterordens und engagiert sich seit mehr als 60 Jahren 
in den unterschiedlichsten karitativen und sozialen Bereichen. Mit 
mehr als 20 000 Beschäftigten, rund 36 000 ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern und über 1,3 Millionen Fördermitgliedern zählt der 
gemeinnützige Verein mittlerweile zu einer der größten Hilfsorgani-
sationen in Europa. Zu den Aufgabenfeldern der Johanniter-Unfall-
Hilfe zählen unter anderem Erste Hilfe, Sanitäts- und Rettungsdienst, 
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die Betreuung und 
Pflege von alten und kranken Menschen. International leistet der 
Verein humanitäre Hilfe bei Hunger- und Naturkatastrophen. 

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit knapp 300 Regional-, Kreis- und 
Ortsverbänden im gesamten Bundesgebiet vertreten. Mehr Informa-
tionen zu den Johannitern in der Region Freiburg finden Sie unter 
www.johanniter.de/freiburg. 
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Grundlagen der Buchführung   
Die Grundlagen der Buchführung lernen die Teilnehmer eines Lehr-
gangs in der Gewerbe Akademie Freiburg, der am 29. Januar 2018 
startet. Es geht um gesetzliche Grundlagen des Rechnungswesens 
sowie um Inventur, Bilanz, Mehrwertsteuer, Privatentnahmen und 
–einlagen. Geübt wird die Praxis mit Kontenplan, Buchungen im 
Ein- und Verkauf sowie Debitoren- und Kreditorenbuchungen. Die-
ser Lehrgang entspricht dem Modul eins der Qualifizierung zum/zur 
Assistent/in Rechnungswesen. 
Die Lehrgangskosten können unter bestimmten Voraussetzungen 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds bezuschusst werden. Wei-
tere Auskünfte erteilt die Gewerbe Akademie Freiburg unter Telefon 
0761 15250-0 oder unter www.wissen-hoch-drei.de 
  
 

Naturzentrum im Kaiserstuhl  

Winterpause! 
Von November bis Februar bleiben unsere 
Ausstellungsräume geschlossen! 
  
Sonntag, 3.12., Weihnachtsmarkt 
Wir öffnen von 12-18 Uhr, wir freuen uns auf 
Ihren Besuch. 
 

Kontakt + Information: 
Naturzentrum Kaiserstuhl im Schwarzwaldverein e.V. 
Birgit Sütterlin & Reinhold Treiber 
Bachenstr. 42, 79241 Ihringen 
Tel: 07668 7108 80 (Mo + Do 10-12 Uhr)  
Email: naturzentrum@ihringen.de 
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de 
    
 
Schwarzwaldverein 

05. Dez., Dienstag: „Gesundheitswanderung“,  für alle Altersgruppen 
mit ausgewählten Übungen die fit machen, Gehzeit: 1,5-2Std, Kosten: 
Nichtmitglieder 3 €; Treff: 14 Uhr, Stadtgarten Freiburg, Konzertmuschel, 
Führung: Walter Sittig, Tel. 01733292710, E-Mail: waltersittig@aol.com 
 
Gäste sind herzlich willkommen  

Ende des redaktionellen Teils

EXPERTENTIPP:  KOSTENLAST BEI LOHN- UND
GEHALTSPFÄNDUNGEN

RECHTSANWÄLTE
INFORMIEREN

 DR. HANS-PETER WETZEL – Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Steuerrecht  www.rawetzel.de

Das Bundesarbeitsgericht hatte sich 
zuletzt mit der Frage auseinanderzu-
setzen, inwieweit dem Arbeitgeber 
ein Anspruch gegen den Arbeitneh-
mer auf Erstattung der Kosten für 
die Bearbeitung von Lohn- oder Ge-
haltspfändungen zusteht (BAG, Urt. v. 
18.7.2006 - 1 AZR 578/05).

Dem Urteil lag ein Fall zugrunde, bei 
dem der Arbeitgeber aufgrund einer 
freiwillig mit dem Betriebsrat abge-
schlossenen Arbeits- und Betriebs-
ordnung, für die Bearbeitung einer 
eingegangenen Gehaltspfändung 
jeweils eine Summe von 3 % des gep-
fändeten Betrags vom verbleibenden 
Nettogehalt des Klägers einbehalten 
hatte. Über zwei Jahre belief sich die 
Gesamtsumme dieser Kosten auf an-
nähernd 430,00 €.

Das Bundesarbeitsgericht stellt hier-
zu fest, dass es keinen gesetzlichen 
Anspruch auf Erstattung der Kosten 
für die Bearbeitung von Gehaltspfän-
dungen gäbe. Ein solcher Anspruch 
folgt weder aus Vorschriften der ZPO, 
noch aus Bestimmungen des BGB. Et-

was Anderes kann sich auch nicht aus 
der abgeschlossenen Arbeits- und 
Betriebsordnung ergeben, da die Be-
triebsparteien durch eine derartige 
Vereinbarung unverhältnismäßig in 
individuelle Rechtspositionen des Ar-
beitnehmers, wie das Recht auf freie 
Entfaltung der Persönlichkeit und die 
außerbetriebliche Gestaltung der Le-
bensverhältnisse, eingreifen. Damit 
hat der Arbeitgeber grundsätzlich die 
Bearbeitungskosten der Pfändung 
selbst zu tragen, es sei denn, dass 
die Parteien diesbezüglich eine aus-
drückliche Regelungen über die Tra-
gung einer Kostenpauschale durch 
den Arbeitnehmer im Arbeitsvertrag 
einzelvertraglich vereinbart hätten.

Bei Formulararbeitsverträgen unter-
liegt eine derartige Regelung jedoch 
der Kontrolle der §§ 305 � . BGB. Nach 
dieser Regelung ist die Vereinbarung 
eines pauschalen Erstattungsbetra-
ges nur wirksam, wenn dem Arbeit-
nehmer in der Arbeitsvertragsklausel 
ausdrücklich der Nachweis gestat-
tet wird, dass dem Arbeitgeber ein 
Schaden nicht entstanden oder die-

ser niedriger ausgefallen ist. Auch 
rechtfertigt das Vorliegen häu� ger 
Lohnpfändungen in der Regel eine 
Kündigung nicht. Sozial gerechtfer-
tigt im Sinne des § 1 Abs. 2 KSchG 
kann eine ordentliche Kündigung 
aber dann sein, wenn im Einzelfall 
zahlreiche Lohnpfändungen oder 
Lohnabtretungen einen derartigen 
Arbeitsaufwand beim Arbeitgeber 
verursachen, dass diese - nach objek-
tiver Beurteilung - zu wesentlichen 
Störungen im Arbeitsablauf, etwa in 
der Lohnbuchhaltung, in der Rechts-
abteilung oder in der betrieblichen 
Organisation führen. Jedoch bedarf 
es bei Vorliegen solcher wesentlicher 
Störungen im Einzelfall einer umfas-
senden Abwägung der Interessen 
beider Arbeitsvertragsparteien. Ins-
besondere die Art und das Ausmaß 
des Arbeitsaufwandes sowie Größe 
und Struktur des Betriebes auf Ar-
beitgeberseite stehen hier arbeitneh-
merseits der Anzahl der Lohnpfän-
dungen im Verhältnis zur Dauer der 
Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, 
Unterhaltsp� ichten, Wiedereinstel-
lungschancen des Arbeitnehmers, 

Vorliegen einer � nanziellen Notla-
ge, etc. gegenüber. Fällt hierbei die 
Interessenabwägung zu Lasten des 
Arbeitnehmers aus, ist eine ordentli-
che Kündigung auch ohne vorherige 
Abmahnung möglich, da es regelmä-
ßig  nicht in der Hand des Arbeitneh-
mers liegt, inwieweit seine Gläubi-
ger von weiteren Lohnpfändungen 
Abstand nehmen. Lohnpfändungen 
können insbesondere auch bei Ver-
trauensstellungen eine ordentliche 
Kündigung rechtfertigen, soweit der 
Arbeitnehmer Zugri�  auf wesentliche 
Teile des Firmenvermögens hat und 
die Gefahr besteht, dass Firmenver-
mögen zur Schuldentilgung verun-
treut wird.

Festzuhalten bleibt, dass bei Fehlen 
individueller arbeitsvertraglicher 
Regelungen der Arbeitgeber die für 
Pfändungsmaßnahmen anfallenden 
Kosten in der Regel selbst zu tragen 
hat und diese Kosten auch nicht 
durch Betriebsvereinbarungen dem 
Arbeitnehmer aufgebürdet werden 
können.


